
Ihre Vorteile

•	 Licht,	Steuerung	und	Inbetriebnahme	aus	einer	
Hand

•	 Kompetente	Ansprechpartner	während	Reali-
sierung	und	Betrieb

•	 Geprüfte	Funktionalität	durch	erfahrene	Appli-
kationsingenieure

•	 Optimierung	der	Steuerungsparameter	vor	Ort	
in	Absprache	mit	den	Nutzern

Inbetriebnahme der 
Lichtsteuerung
Lichtsteuerungssysteme	ermöglichen	den	intelligenten	
Einsatz	von	Licht	im	Innen-	und	Außenbereich.	Basierend	
auf	maßgeschneiderten	Konzepten	realisiert	unser	Team	in	
Zusammenarbeit	mit	Ihrem	Elektroinstallateur	Ihre	individuelle	
Lichtsteuerung.	Nach	der	Inbetriebnahme	beraten	wir	Sie	
kompetent	bei	der	Feinjustierung	und	weisen	Ihre	Mitarbeiter	
in	die	korrekte	Benutzung	des	Systems	ein.

Unsere Leistungen

•	 Vorbereitung	der	Inbetriebnahme:	Plausibili-
tätsprüfung	der	Systemarchitektur,	Unterstüt-
zung	des	ausführenden	Elektroinstallateurs,	
Programmierung	der	Steuerung

•	 Kommissionierung	und	Inbetriebnahme	durch	
Applikationsingenieure

•	 Feinjustierung	der	Beleuchtungsanlage	auf	
Energieeinsparung	oder	Komfort

•	 Funktionstest,	Einweisung	der	Nutzer,		
Abnahme

•	 Kurzbeschreibung	des	Steuerungssystems	und	
Archivierung	der	Steuerungsdaten	für	zukünfti-
ge	Änderungen

Services



Inbetriebnahme der 
Lichtsteuerung

Grundlagen

•	 Dynalite,	KNX,	Luminous	Textile,	Green	
Warehouse,	Green	Parking,	OccuSwitch	und	
Actilume

•	 Lumimotion,	Starsense	PLC,	Starsense	RF	und	
CityTouch

•	 Weitere	Philips	Systeme	auf	Anfrage

Vorgaben und Voraussetzungen

•	 Steuerungskonzept	und	Planung	

•	 Installation	der	Komponenten	durch	Elektriker

Datenübergabe

•	 Dokumentation	der	Anlage

•	 Einweisungsunterlagen

•	 Abnahmeprotokoll

Kosten

•	 Abrechnung	nach	Projektvolumen

Lieferzeit

•	 Vorlaufzeit:	2-4	Wochen

Das Philips Service Portfolio

	

Diese	Service-Leistung	ist	Teil	der	Projektphase	
“Umsetzung”.	
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